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Einleitung

Das Europäische Recht stellt das nationale Recht der Mitgliedstaaten bereits seit 
der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft vor Herausforderungen. 

Bereits Art. 189 Abs. 1 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft verschaffte dem Europäischen Rat und der Europäischen 
Kommission ein Rechtsetzungsinstrumentarium um die Integration des Europä
ischen Rechts in den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten voranzutreiben.1 Nach 
der Umbenennung fand sich das Rechtsetzungsinstrumentarium in Art. 249 des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Ihr Rechtsnachfolger, 
die Europäische Union wurde in Art. 288 des Vertrages über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union mit diesem Instrumentarium ausgestattet. Dadurch übt das 
Europäische Recht einen erheblichen Einfluss auf das nationale Recht der Mit-
gliedstaaten aus. 

Das Europäische Recht bezeichnet die Rechtsordnung, die in Europa auf supra-
nationaler und zwischenstaatlicher Ebene gilt. Dabei kann zwischen Primär- und 
Sekundärrecht unterschieden werden. Das Primärrecht besteht aus den Verträgen, 
die von den Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterzeichnet wurden, ein-
schließlich dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union Das Primärrecht bildet die Grundlage für 
die EU-Institutionen, die Mitgliedstaaten und die Bürgerinnen und Bürger der 
EU. Das Sekundärrecht wird von den EU-Institutionen auf der Grundlage des 
Primärrechts erlassen und umfasst Verordnungen Richtlinien Entscheidungen und 
Empfehlungen. Diese Regelungen ergänzen und konkretisieren das Primärrecht 
Aufgrund der Gesetzgebungs- und Regelungskompetenzabgabe in bestimmten 
Gebieten des ursprünglichen nationalen Rechts an die Europäische Union (bei-
spielsweise Arbeitsrecht, Datenschutz, Umweltrecht, Verbraucherschutz) entstand 
eine mehrdimensionale Rechtsordnung. Die logische Konsequenz der Kompetenz-
abgabe an den Unionsgesetzgeber ist die Beschränkung von Souveränitätsrechten 
der Mitgliedstaaten. Im Rahmen der mehrdimensionalen Rechtsordnung wird der 
administrative Vollzug gemäß Art. 291 Abs. 1 AEUV den Behörden der einzel-
nen Mitgliedstaaten, unter Anwendung der jeweiligen Verwaltungsrechtsordnung 
überlassen. In Anbetracht der übernationalen Systemverschiedenheit droht die er-
höhte Gefahr der Kollision des Europäischen Verwaltungsrechts mit dem gesamten 
nationalen Allgemeinen Verwaltungsrecht (Verwaltungsverfahrens-, Verwaltungs-
organisations- und materielles Verwaltungsrecht)2. 

	 1	Hierzu, Nenstiel, JR 1993, S. 222; jetzt Art. 288 Abs. 1 AEUV.
	 2	Frenz, Handbuch Europarecht Band 5, Wirkungen und Rechtsschutz, Rn. 1777.
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Es ist zu beachten, dass ein einheitliches kodifiziertes Europäisches Verwal-
tungsrecht, das die einheitliche Anwendung durch die nationalen Behörden der 
Mitgliedstaaten sicherstellt, nicht existiert.3 Die Herausbildung gestaltet sich durch 
diverse Möglichkeiten der Einflussnahme des Europäischen Rechts auf das na-
tionale Verwaltungsrecht.4 Die Entwicklung des Europäischen Verwaltungsrechts 
beruht dabei im Wesentlichen auf der Rechtsprechung des Europäischen Ge-
richtshofs,5 welche wiederum auf dieser Grundlage zur Änderung von nationalen 
Verwaltungsvorschriften im Umgang mit dem Europarecht führte.6 Des Weiteren 
finden sich, wenn auch bruchstückhaft, verwaltungsrechtliche Regelungen im Rah-
men des primären und sekundären Unionsrechts.7 Mithin besteht zumindest eine 
faktische Existenz eines Europäischen Verwaltungsrechts. Bei dem Europäischen 
Verwaltungsrecht ist zwischen direkter und indirekter Verwaltung zu unterschei-
den.8 Die jeweiligen nationalen Verwaltungsrechtsordnungen innerhalb der Euro-
päischen Union bieten eine Fülle an Normen zur Durchsetzung des Unionsrechts, 
was vor allem für die Bereiche, in denen das Unionsrecht selbst keine direkten 
Regelungen vorsieht, unabkömmlich ist.9 

Im Rahmen des Europäischen Verwaltungsrechts ist die jeweilige nationale 
Verwaltungsrechtsordnung somit berechtigterweise als Teil des Systems zu ver-
stehen.10 Bei der Schaffung, Formung und Weiterentwicklung des Europäischen 
Verwaltungsrechts handelt es sich somit um eine wichtige verwaltungsrechtliche 
Zukunftsaufgabe, welche die Herausforderungen, die mit der Vielzahl der verschie-
denen Verwaltungsrechtsordnungen innerhalb der Europäischen Union einherge-
hen, zu bewältigen vermag.11 Insoweit kann die Berücksichtigung der Grundsätze 
des allgemeinen nationalen Verwaltungsrechts der Mitgliedstaaten zur Kohärenz 
eines solchen Europäischen Verwaltungsrechts beitragen. Es verbietet sich daher 
die pauschale Aussage, dass das Europäische Verwaltungsrecht gänzlich anders zu 
behandeln ist als das jeweilige nationale. Vielmehr ist eine Wechselwirkung zwi-

	 3	Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht S. XCV; Frenz, Handbuch Europarecht 
Band 5, Wirkungen und Rechtsschutz, Rn. 1770, 1778.
	 4	Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht S. XCV; Frenz, Handbuch Europarecht 
Band 5, Wirkungen und Rechtsschutz, Rn. 1770, 1778; Sydow, JuS 2005, 97, 98 f.
	 5	Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht S. XLVIII, 6 f.; v. Danwitz, Europäisches Ver-
waltungsrecht, S. 141; v. Danwitz, DVBl. 1998, S. 421, 423.
	 6	v. Danwitz, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 141; v. Danwitz, DVBl. 1998, S. 421, 423.
	 7	Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht S. C., der die zunehmende Tendenz des euro-
päischen Gesetzgebers dahingehend sieht, verwaltungsverfahrensrechtliche Ausgestaltung 
im Rahmen des Sekundärrechts zu regeln, bspw. besonders im Bereich des Umweltrechts und 
Wettbewerbsrechts; Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht, S. 38 ff.
	 8	Schmidt-Aßmann, Allgemeines Verwaltungsrecht als Allgemeine Ordnungsidee, S. 381, 
Rn. 7; Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht S. CI, 27, 33.
	 9	Schmidt-Aßmann, Allgemeines Verwaltungsrecht als Allgemeine Ordnungsidee, S. 385, 
Rn. 13.
	 10	Schmidt-Aßmann, Allgemeines Verwaltungsrecht als Allgemeine Ordnungsidee, S. 385, 
Rn. 13.
	 11	Schmidt-Aßmann, Allgemeines Verwaltungsrecht als Allgemeine Ordnungsidee, S. 377, 
Rn. 1; Thürer, VVDStRL Bd. 50, S. 97, 101 ff.
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schen nationalem und Europäischem Verwaltungsrecht festzustellen, die sich durch 
die Adaption von Grundsätzen und Dogmatik des nationalen Verwaltungsrechts 
und andersherum bemerkbar macht.12 Diese Interpendenz erfordert eine präzise 
und eingängige Untersuchung des europäischen Rechts und insbesondere der euro-
päischen Judikate, da die Fortentwicklung über das Richterrecht dynamisch ist.13 

Im Zuge der Erörterung des Europäischen Verwaltungsrechts stellt sich stets 
die Frage der Verwaltungskontrolle, die im System einer rationalisierten Verwal-
tungsrechtsordnung14 durch die grundsätzlich nachträgliche Überprüfung der Ex-
ekutive15 einen rechtstaatlich unerlässlichen Gegenpol zum Verwaltungshandeln 
innerhalb des Verwaltungsvollzugs bildet.16 Die Aufgabe, das Gleichgewicht zwi-
schen Exekutive und Judikative sicherzustellen und gleichzeitig einen effektiven 
Rechtsschutz zu garantieren, trifft die. Die Hauptverantwortung der Verwaltungs-
kontrolle übernehmen dabei die Verwaltungsgerichte.17 

Maßgeblich für die Bewältigung dieser Aufgabe ist die Frage der judikati-
ven Kontrollintensität, welche aufgrund der zunehmenden Verrechtlichung und 
Komplexität einiger Referenzgebiete ständig Gegenstand des Diskurses in Recht-
sprechung und im Schrifttum ist.18 Dies führte im Laufe der Zeit unter Berück-
sichtigung des gesetzlichen Auftrages der Gerichte und vor dem Hintergrund der 
garantierten Rechtsschutzeffektivität in Art. 19 Abs. 4 GG zu der Entwicklung 
dezidierter Kontrolldichtegrundsätze in der deutschen Verwaltungsrechtsordnung 
und im Rahmen dessen zur Anerkennung des behördlichen Beurteilungsspiel-
raums, welcher zu einer Reduzierung gerichtlicher Kontrollintensität führt. Da-
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